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An aile betroffenen Instanzen 

Überarbeitung des kantonàlen Richtplans: ëffentliche Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gemass der Mitteilung im Amtsblatt Nr. 13 vom 2. April 2010 gibt die Raumplanungs-, Um
welt- und Baudirektion (RU BD) folgende Anderungen des kantonalen Richtplans vom 2. April 
2010 bis zum 2. Juni 2010 in die offentliche Vernehmlassung: 

- Kapite/"Siedlung und Ausstattung" 
Thema ,,4. Arbeitszonen und kantonale Bodenpolitik" (Text und erlauternder Bericht)
 
Thema ,,19. Energie" (Text und erlauternder Bericht)
 
Thema ,,25. Grosse Verkehrserzeuger und Einkaufszentren" (Text und erlauternder Be

richt)
 
Thema ,,26. Agglomerationsprogramm Bulle" (Text und erlauternder Bericht)
 

- Kapitel"Landlicher und naWrlicher Raum" 
Thema ,,22. Parke von nationaler Bedeutung" (Text und erlauternder Bericht) 

Die Anderungen "Grosse Verkehrserzeuger und Einkaufszentren", "Agglomerationsprogramm 
Bulle" sowie "Parke von nationaler Bedeutung" sind neue Themen. Die übrigen Anderungen 
sollen die entsprechenden Themen des bestehenden kantonalen Richtplans ersetzen. Die 
überarbeiteten Stellen sind hervorgehoben (fett und kursiv). 

Anbei erhalten Sie: 

- jeweils zwei Exemplare des Textes und des erlauternden Berichts der Themen des kantona
len Richtplans 

zwei Exemplare "Windkraftkonzept des Kantons Freiburg" zu den Anderungen des Themas 
,,19. Energie" des Kapitels "Siedlung und Ausstattung" 

zwei Exemplare der Studie "Beurteilung und Bewirtschaftung der Wasserkraft im Kanton 
Freiburg" zu den Anderungen des Themas ,,19. Energie" des Kapitels "Siedlung und Ausstat
tung" 

Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme zu den Anderungen des kantonalen Richtplans der RUBD 
bis am 2. Juni 2010 zukommen zu lassen. 



- 2 

Die Anderungen werden dem Grossen Rat in der Novembersession 2010 zur Kenntnisnahme 
vorgelegt. Der Staatsrat sollte sie vor Ende Jahr annehmen. Diese Fristen sind zwingend we
gen der Terminvorgaben des Bundes für das Agglomerationsprogramm Bulle und die Parke 
von nationaler Bedeutung. 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Dokumente zur Überarbeitung des kantonalen 
Richtplans auch im Internet, unter der Adresse www.fr.ch/seca. zur Verfügung stehen. 

Falls Sie noch Fragen haben oder zusatzliche Informationen im Zusammenhang mit dem kan
tonalen Richtplan benbtigen, kbnnen Sie sich gerne an das Bau- und Raumplanungsamt 
wenden. 

Mit freundlichen Grüssen 

ti~ 
Georges Godel 

Staatsrat, Direktor 

Beilagen erwahnt 


